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Gesuch für Schweizer Bürgerinnen und Schweizer Bürger um Erwerb des Bürgerrechts der Gemeinde Unterengstringen

	Bewerber / Bewerberin

	Geschlecht
	  m |_|             
	  w |_|

	Name
	

	Ledigname
	

	Vorname(n)
	

	Geburtsdatum
	

	Heimatort(e)
	

	Adresse
	

	Beruf
	

	Arbeitgeber
	

	Zivilstand
	|_| ledig
	|_| verheiratet
	|_| geschieden
	|_| verwitwet

	Telefonnummer
	

	E-Mail
	



	Ehepartner

	Geschlecht
	  m |_|             
	  w |_|

	Name
	

	Ledigname
	

	Vorname(n)
	

	Geburtsdatum
	

	Heimatort(e)
	

	Adresse
	

	Beruf
	

	Arbeitgeber
	

	Zivilstand
	|_| ledig
	|_| verheiratet
	|_| geschieden
	|_| verwitwet

	Telefonnummer
	

	E-Mail
	



	In das Gesuch miteinbezogene Kinder (unter 18 Jahre)

	Geschlecht
	  m |_|             
	  w |_|

	Name
	

	Vorname(n)
	

	Geburtsdatum
	

	Heimatort(e)
	

	In das Gesuch miteinbezogene Kinder (unter 18 Jahre)

	Geschlecht
	  m |_|             
	w |_|
	

	Name
	
	

	Vorname(n)
	
	

	Geburtsdatum
	
	

	Heimatort(e)
	
	

	In das Gesuch miteinbezogene Kinder (unter 18 Jahre)

	Geschlecht
	  m |_|             
	w |_|

	Name
	

	Vorname(n)
	

	Geburtsdatum
	

	Heimatort(e)
	



	Wer bewirbt sich um das Bürgerrecht von Unterengstringen?

	|_| beide Ehepartner       
	|_| nur der Bewerber/-in



	Unterschriften

	Bewerber/-in
	

	Ehepartner
	

	Kinder (> 16 Jahre)
	

	Unterschrift des nicht miteinbezogenen Elternteils
	

	Ort, Datum
	


Dem Gesuch sind folgende Dokumente im Original beizulegen


· Auszug aus dem Schweizerischen Strafregister im Original 
über die letzten 5 Jahre für über 16-jährige Personen

· Auszug aus dem Zivilstandsregister im Original 
über die letzten 5 Jahre für über 16-jährige Personen 

· [bookmark: _GoBack]Nachweis der elterlichen Sorge bei minderjährige Kinder, die mitaufgenommen werden sollen (z.B Kopie des Scheidungsurteils) oder schriftliche Zustimmung (Unterschrift des nicht in das Gesuch miteinbezogenen Elternteils - auf der Seite 2)

· Fotokopie des Reisepasses oder der Identitätskarte

· Verzichtserklärung (Nur wenn Sie auf Ihr bisheriges Bürgerrecht verzichten wollen)


Bitte beachten Sie, dass die Zivilstandsurkunden nicht älter als 6 Monate, die Auszüge aus dem Schweizerische Strafregister und aus dem Betreibungsregister nicht älter als 3 Monate sein dürfen.

Gebühren (Bürgerrecht von Unterengstringen)

Gemäss dem Gebührentarif der politischen Gemeinde Unterengstringen, ist dieses Verfahren gebührenfrei. 

Bürgerrechtsregelung

Für eine Aufnahme in das Bürgerrecht der Gemeinde Unterengstringen ist ein Verzicht auf das bisherige Bürgerrecht nicht nötig. Einige Kantone schliessen jedoch ein mehrfaches Bürgerrecht aus. Wir empfehlen, sich vor der Gesuchstellung bei der zuständigen Behörde des bisherigen Heimatkantons über die Bedingungen einer allfälligen Beibehaltung und über die Kosten eines allfälligen Verzichts des bisherigen Bürgerrechts zu erkundigen.  
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